Satzung

Forderverein der Ferienfreizeit Werl

§1 Name, Sitz und Geschiftsjahr

1.
2.
3

4.

Der Verein fuihrt den Namen ,Forderverein der Ferienfreizeit Werl*.

Der Verein hat seinen Sitz in Werl.

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und fuhrt nach der
Eintragung den Zusatz ,e. V.“.

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins

1.

2.

3.

4.

Zweck des Vereins ist die Forderung der Jugendhilfe im Sinne des §52 Abs. 2 Nr. 4
der Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die ideelle und finanzielle
Unterstitzung der Ferienfreizeit Werl.

Der Verein beschafft Mittel durch Mitgliedsbeitrdge, Spenden sowie sonstige
Zuwendungen und stellt diese flr die Foérderung der genannten Zwecke zur
Verfigung.

Der Verein arbeitet demokratisch und parteipolitisch neutral.

§3 Gemeinnutzigkeit

1.

B w

Der Verein verfolgt ausschliellich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,Steuerbegunstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsmafigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Davon
ausgenommen sind lediglich der Ersatz notwendiger Auslagen, die im Interesse des
Vereins geleistet wurden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhaltnismafig hohe Vergutungen begunstigt werden.

§4 Mitgliedschaft

1.

2.

Mitglied des Vereins kann jede naturliche oder juristische Person werden, welche
den Zweck des Vereins unterstutzen will.

Minderjahrige kdnnen mit Zustimmung der Eltern bereits mit der Vollendung des 16.
Lebensjahres Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres ausgesetzt, kann jedoch freiwillig geleistet werden. Die Mitglieder sind
stimmberechtigt.

Die Aufnahme erfolgt durch schriftlichen Antrag. Dies gilt analog wie digital. Uber die
Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds sowie
durch die Léschung der juristischen Person.

Der Austritt ist schriftlich gegeniber dem Vorstand zu erklaren. Der Austritt ist unter
Einhaltung der Kindigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres zu
erklaren.



6. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden. Ein

Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Grinde sind
insbesondere ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung
satzungsmaRiger Pflichten oder Beitragsrickstdnde von mindestens einem Jahr.
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem
Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines
Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im
Rahmen des Vereins endgliltig. Dem Mitglied bleibt die Uberpriifung der MaRnahme
durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines
ordentlichen Gerichts hat eine aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der
gerichtlichen Entscheidung.

§5 Mitgliedsbeitrdage

1.
2.

3.

Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben.

Die Hohe der Beitrage und deren Falligkeit werden von der Mitgliederversammlung
festgelegt. Dies gilt auch fur die ErmaRigungen einzelner Personen- oder
Personengruppen.

Der festgelegte Mindestbeitrag betragt 20 Euro.

§6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1.

die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand
§7 Vorstand
1. Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus:
o der oder dem Vorsitzenden
o der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden
o der oder dem Kassenwart.

2. Der Verein wird gerichtlich und auf3ergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands
gemeinsam vertreten.

3. Die Positionen der Vorsitzenden kann nur durch eine Person bekleidet werden,
welche mindestens einmal flir den gesamten Zeitraum als Mitglied des
TeamsMitglied des Teams in der Ferienfreizeit aktiv war.

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung flir die Dauer von einem Jahr mit
einfacher Mehrheit gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur NeuwahINeuwahl im Amt. Bei
Ausfall eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied
kommissarisch bis zur nachsten Wahl zu berufen.

5. Wiederwahl ist zulassig.

6. Der Vorstand erledigt samtliche Angelegenheiten des Vereins, soweit diese nicht der

Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er setzt die Tagesordnung fur die
Mitgliederversammlung fest, besorgt die laufenden Vereinsgeschafte und vollzieht
die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlisse.

§8 Mitgliederversammliung

1.

3.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.

Die Einladung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch den Vorstand unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen.

Die Mitgliederversammlung beschlief3t insbesondere Uber:



5.

Wahl und Abberufung des Vorstands
Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
Entlastung des Vorstands durch die Kassenprufer
Bestimmung der Kassenprifer durch die Kassenprufer
Wahl der Kassenpriifer
Festsetzung der Mitgliedsbeitrage
Satzungsanderungen

o Auflosung des Vereins
Beschlisse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Hierbei ist die Zahl der
erscheinenden Mitglieder unerheblich.
Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten  nachtraglich auf die Tagesordnung gesetzt werden:
Dringlichkeitsantrage durfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mitglieder
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlielen, dass sie als Tagesordnungspunkte
aufgenommen werden.
Uber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und dem Protokollfiihrer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift
soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person
des  Versammlungsleiters, die  Tagesordnung, die  Beschlisse, die
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten.

O O O 0O O O O

§9 Vorstandssitzung

1.

Fir die Sitzung des Vorstandes sind die Mitglieder vom 1. Vorsitzenden, bei seiner
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Wochen vor
der Versammlung, zu laden.

Der/die 1. Vorsitzende ist verpflichtet, den Vorstand einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn dies von der Mehrheit des Vorstandes
verlangt wird.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen glltigen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des leitenden Vorsitzenden.

§10 Satzungsédnderungen

1.

2.

Satzungsanderungen koénnen nur von der Mitgliederversammlung beschlossen
werden.

Far Satzungsanderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen erforderlich.

§11 Auflosung des Vereins

1.

2.

Die Auflésung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen
werden.

Far den Auflésungsbeschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen erforderlich.

Bei Auflésung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglinstigter
Zwecke fallt das Vermdgen des Vereins an eine alternative gemeinnitzige Institution,
die es ausschliel3lich und unmittelbar zur Férderung der Jugendhilfe zu verwenden
hat.



Ort, Datum

Unterschriften der Griindungsmitglieder

Name Anschrift Unterschrift




	Satzung 
	Förderverein der Ferienfreizeit Werl 
	§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
	§2 Zweck des Vereins 
	§3 Gemeinnützigkeit 
	§4 Mitgliedschaft 
	§5 Mitgliedsbeiträge 
	§6 Organe des Vereins 
	§7 Vorstand 
	§8 Mitgliederversammlung 
	§9 Vorstandssitzung 
	§10 Satzungsänderungen 
	§11 Auflösung des Vereins 



